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6. Verordnung vom 28 . März 1865 , die

Bereitung , Verſendung und den Verkauf von

Reibfeuerzeugen betr .

( Regierungsblatt Seite 171. )

Für die Bereitung , Verſendung und den Verkauf von

Reibfeuerzeugen ( Reib⸗ und Streichzünder , Zündhölzer ,
Zündkerzchen , Reibſchwamm , Reibfidibus und ähnliche Reib⸗

zündmittel ) werden aufgrund des § 111 des Polizeiſtraf⸗
geſetzbuchs und mit bezug auf Art . 16 und 30 des Gewerbe⸗

e tehende Vorſchriften erteilt :8 e ee iſt ebenſo wie das Badiſche Ge⸗

werbegeſetz aufgehoben . Die geſetzlichen Beſtimmungen , auf welche
die Verordnung ſich jetzt ſtützt , ſind bei den einzelnen Paragraphen
bezeichnet .

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrieb

ſind die Art . 1 bis 3 und 6 bis 9 des Gewerbegeſetzes vom

20 . September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzugs⸗

vorſchriften und für die Fabrikation und die Niederlagen des

Großhandels die Art . 10 und ff. des Gewerbegeſetzes nebſt
den § 8 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom 24 . Sep⸗
tember 1862 , ſowie die 88 2 und 3 gegenwärtiger Verord —

nung maßgebend .
Für die Anlage von Reibfeuerzeugfabriken ſind die 88 16 der

Reichsgewerbeordnung und 1021 der Badiſchen Vollzugsverordnung
hiezu entſcheidend . Wer ohne die hiedurch vorgeſchriebene Geneh⸗

migung Reibfeuerzeug gewerbsmäßig herſtellt , wird gemäß § 147

Ziff . 2 Reichsgewerbeordnung beſtraft .

§ 2. Die Fabrikation der Reibfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ortſchaften in abgeſonderten , von anderen

Gebäuden wenigſtens 60 Fuß entfernten Lokalen , ſtattfinden .
Strafbeſtimmungen : wenn die Fabrikation gewerbsmäßig be⸗

trieben wird , § 147 Ziff . 2 Reichsgewerbeordnung ; wenn nicht , § 368

Ziff . 8 Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 3. Zur tunlichſten Sicherung des Arbeitsperſonals

gegen Gefahren für Geſundheit müſſen in ſolchen Fabriken
1. die Bereitung der Zündmaſſe nebſt dem Eintauchen der

Hölzchen in dieſelbe , das Trocknen der Hölzchen , eben⸗

ſo deren Verpackung in je eigenen , ſowohl unter ſich,
als von den übrigen Arbeitslokalen gänzlich abge⸗
ſchloſſenen Räumen geſchehen ;
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2. die ſämtlichen Räume , in welchen ſich Phosphordämpfe
entwickeln , Vorrichtungen zur wirkſamen Ventilation

haben ;
3. ſämtliche Arbeitsräume täglich gelüftet werden und mit

dem Anſchlag der unten folgenden Warnung verſehen
ein .e § 147 Ziffer 4 Reichsgewerbeordnung . —

Nach § 1 des Reichsgeſetzes vom 10. Mai 1903 ( RGBl . S. 217 )
darf zur Herſtellung von Zündhölzern und anderen Zündwaren weißer
oder gelber Phosphor nicht mehr verwendet und dürfen Zündwaren ,
die unter Verwendung von ſolchem Phosphor hergeſtellt ſind , nicht

Waben feilgehalten , verkauft oder ſonſt in Verkehr gebracht
werden .

§ 4. Bei der Verſendung müſſen die Reibfeuerzeuge
in Behältniſſen von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten ,
an den Fugen mit Papier verklebten hölzernen Kiſten ſorg⸗
fältig und feſt dergeſtalt verpackt ſein , daß der Raum der

Behälter völlig ausgefüllt iſt . Die Behälter ſind mit einer

den Inhalt bezeichnenden , deutlichen und leicht in die Augen
fallenden Überſchrift ( „ Reibfeuerzeuge, “ „ Streichzünder “ 2c. )
zu verſehen .

Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf den

Anhaltsplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu ſtellen .
Strafbeſtimmung : § 368 Ziff . 8 Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräte in feſten

Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in

der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren .
Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal

gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer
beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs - und Genußmitteln gelagert werden .

Strafbeſtimmung : § 367 Ziff . 6 Reichsſtrafgeſetzbuch bezw .
( zweiter Teil von Abſ . 2) § 94 Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 6. Die Miniſterialverordnungen vom 11 . Sept . 1846 ,
vom 11 . Mai und 28 . Juni 1854 treten außer Kraft .

Warnung .
1. Die Arbeiter werden gewarnt , in den Arbeitsräumen

Nahrungsmittel aufzubewahren oder zu ſich zu nehmen .
2. Durch Reinlichkeit , insbeſondere durch Wechſeln der
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Kleider und Waſchen nach der Arbeit , ſowie durch öfteres

Ausſpülen des Mundes können die Arbeiter zur Er⸗

haltung ihrer Geſundheit weſentlich beitragen .
3. Für Arbeiter , welche ſchadhafte Zähne , Zahnfiſteln ,

eiternde Stellen im Munde haben , oder welche huſten
und bruſtleidend ſind , iſt es rätlich , aus Arbeit zu
treten , da ſie hier in Gefahr ſtehen , ſich ſchwere Leiden

zuzuziehen .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 22 . Auguſt 1890 , die Verwahrung und den

Transport von Mineralölen und anderen feuer⸗
gefährlichen Flüſſigkeiten betr .

( Geſ. ⸗ und VOBl. Seite 522. )

Aufgrund des 8 108 Ziff . 5 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
und der § § 367 Ziff . 5 und 6, 368 Ziff . 8 und 366 Ziff . 10

des Reichsſtrafgeſetzbuchs wird verordnet , was folgt :

l . Gattungen der von der Verordnung betrof —
fenen Flüſſigkeiten .

§ 1. Die gegenwärtige Verordnung findet Anwendung
auf die nachſtehend bezeichneten Flüſſigkeiten , welche im An⸗

ſchluſſe an die Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Febr . 1882

über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum ! ) geſchieden werden in

1. leicht entflammbare ,
d. h. Petroleum und ſonſtige Mineralöle , welche unter einem

Barometerſtand von 760 im ſchon bei einer Erwärmung
auf weniger als 21 Grad des hundertteiligen Thermometers
entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent⸗

flammungspunkt beizurechnen : ungereinigtes Petroleum
( Rohpetroleum ) ſowie die leichtflüſſigen Deſtillate aus Roh⸗
petroleum , Stein - und Braunkohlenteer , z. B. Naphta , Pe⸗
troleumäther ( Cymogen , Keroſelen ) , Gaſolin ( Neolin , Rhi⸗
golen , Kanadol , Gasäther ) ; Benzin ( Benzolin , Fleckwaſſer ) ,

9) Seite 345.
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